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1 Geschenkt: Einlage des Familienheims in eine GbR  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, ob die Einbringung eines Familienheims durch 

einen Alleineigentümer-Ehegatten in eine GbR, an der beide Ehegatten je zur Hälfte beteiligt sind, zur 

Festsetzung von Schenkungsteuer gegenüber dem anderen, beschenkten Ehegatten führt. Im notariellen 

Vertrag wurde die Einbringung als unentgeltliche, ehebedingte Zuwendung der Ehefrau an den Ehemann, 

den Kläger, bezeichnet. Beide Eheleute wurden als Gesellschafter und Eigentümer des Grundstücks in das 

Grundbuch eingetragen. 

Das Finanzamt (FA) hatte, obwohl unstreitig war, dass es sich um ein Familienheim handelte, 

Schenkungsteuer gegen den Kläger als Begünstigten festgesetzt. Die Voraussetzungen für das Bestehen 

eines Familienheims sind u. a., dass die Wohnung den Lebensmittelpunkt darstellen muss, Nutzung durch 

den Schenker bis zur Schenkung und anschließende Nutzung durch den Beschenkten. Zur Begründung 

führte das FA an, dass wegen der Übertragung der Immobilie auf die GbR die Steuerfreiheit eines 

Familienheims nicht anwendbar sei. Die Hälfte sei dem Kläger zuzurechnen und Schenkungsteuer zu 

erheben. Der Einspruch blieb erfolglos. Das erstinstanzliche Finanzgericht gab der Klage statt und änderte 

die Schenkungsteuer auf 0 € mit der Begründung, dass auch der Erwerb von Gesamthandseigentum 

steuerfrei als Familienheim möglich sei. Der BFH sah die Revision des FA als unbegründet an und wies sie 

zurück. 

Nach Auffassung des BFH ist bei einer GbR der einzelne Gesellschafter Steuerschuldner und nicht die 

Gesamthandgemeinschaft, obwohl die GbR teilrechts- und eintragungsfähig ist. Demnach ist ein bebautes 

Grundstück auch ein Familienheim, welches den inneren Kern der Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft 

eines Paares betrifft. Dieses hat der Gesetzgeber ausdrücklich privilegiert und steuerfrei gestellt.   

2 Workation: Was Arbeitgeber und Arbeitnehmer beachten müssen   

Ermöglichen in Deutschland ansässige Unternehmen ihrer Belegschaft das kurzfristige mobile Arbeiten aus 

dem Ausland, auch Workation genannt, ist dies für viele Jobsuchende eines von mehreren Kriterien, sich 

für oder gegen eine Arbeitsaufnahme in dem betreffenden Unternehmen oder für einen Jobwechsel zu 

entscheiden. Mittlerweile erwarten laut einer Workation-Studie deutlich mehr als die Hälfte der 

Beschäftigten von ihren Arbeitgebern, dass mobiles Arbeiten nicht nur im Inland, sondern auch aus dem 

Ausland ermöglicht wird.  

Gleichwohl sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten oft nicht hinreichend über die 

rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen und Folgen informiert. In den Arbeitsverträgen und 

Zusatzvereinbarungen finden sich häufig keine rechtssicheren Vereinbarungen.   

Deutlich definierte Regelungen sind allein aus Haftungsgründen sehr wichtig. Die Unternehmen sollten 

daher steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen vorab prüfen bzw. prüfen lassen. 

Workation ist deutlich abzugrenzen von einer dauerhaften Tätigkeit im Ausland für das Unternehmen, aber 

auch die Arbeit in einer ausländischen Niederlassung eines deutschen Unternehmens stellt keine 

Workation dar. 

Folgende Punkte sollten vorab geklärt bzw. vertraglich vereinbart werden: 

• Innerbetriebliche Regelungen sollten klarstellen, welche Beschäftigungsgruppen das Workation-

Angebot nutzen können. 
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• Bei einer vorübergehenden Workation bis zu 4 Wochen gilt deutsches Arbeitsrecht, Feiertage am 

Arbeitsort gelten auch für den Beschäftigten. 

• Bei einer länger als 4 Wochen andauernden Workation muss das Unternehmen den Beschäftigten 

einen schriftlichen Nachweis hierüber sowie weitere Angaben aushändigen, z. B. über die Dauer 

des Aufenthalts und die Währung, in der das Arbeitsentgelt gezahlt wird (Nachweisgesetz). 

• Bei einer mehr als 6 Monate andauernden Workation gilt das Arbeitsrecht des Workation-Landes 

im Hinblick auf Entlohnung, Kündigungsfristen, Arbeitszeiten und Urlaubsansprüche. 

• Längere Workation in Nicht-EU-Ländern führen i.d.R. zur Notwendigkeit eines Visums, ein 

Touristenvisum ist nicht ausreichend. Ggf. ist ein Arbeits- oder spezielles Workationsvisum zu 

beantragen, welches es in einigen Ländern bereits gibt. 

Achtung: Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, gilt als illegal beschäftigt, kann ggf. ausgewiesen und mit 

Einreiseverboten belegt werden. Für den Arbeitgeber kann ein derartiges Vorgehen zu einer 

Gewerbeuntersagung mit hohen Bußgeldern führen. 

• Innerhalb der EU, der EWR und der Schweiz können Beschäftigte sich zu Arbeitszwecken 

uneingeschränkt aufhalten. Ein Visum wird nicht benötigt. Allerdings sind in den meisten Ländern 

Melde- oder Registrierpflichten zu beachten. 

Wer max. 183 Tage im Jahr im Ausland arbeitet, bleibt in Deutschland unbeschränkt 

steuerpflichtig, bei längerem Aufenthalt entsteht die Steuerpflicht im Ausland. 

• Dauert eine Workation länger als 4 Wochen, muss insbesondere der Arbeitgeber arbeits- und 

steuerrechtliche Folgen beachten. Hierüber sollte der Arbeitgeber sich auch immer selbstständig 

informieren. 

Die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen ist ebenfalls wichtig. 

• Bei einer Workation im Drittland - außerhalb der EU - muss geprüft werden, ob zwischen 

Deutschland und dem jeweiligen Staat ein Sozialversicherungsabkommen besteht. Diese 

Information sollte rechtzeitig eingeholt werden. Beratung bzw. Rücksprache mit einer Fachkraft in 

Auslandsentsendungsfragen ist hier hilfreich. 

 

• Bei einer Workation innerhalb der EU, EWR oder Schweiz benötigt der Arbeitnehmer eine sog. A1-

Bescheinigung, die dem Nachweis der Versicherungszugehörigkeit dient und elektronisch vom 

Arbeitgeber oder Arbeitnehmer beantragt werden kann.  

• Zu beachten ist, dass auch Grenzgänger seit 2025 eine solche A1-Bescheinigung benötigen, selbst 

wenn keine Workation stattfindet. 

Wenn ein Arbeitgeber einer Workation im EU-Ausland zustimmt, gilt dieser Umstand 

sozialversicherungsrechtlich als Entsendung. Der Arbeitgeber verpflichtet sich damit, für das Bestehen 

eines Krankenversicherungsschutzes seiner Mitarbeiter und der mitreisenden Familienangehörigen zu 

haften bzw. dafür Sorge zu tragen, dass dieser besteht. 

Die vorübergehende Entsendung eines Mitarbeiters aus Deutschland im Auftrag des inländischen 

Unternehmens in das europäische Ausland muss im Voraus zeitlich befristet sein. Das Entgelt muss in 

Deutschland abgerechnet werden. Eine Auslandsentsendung liegt nicht vor, wenn die entsandte Person im 

Ausland lebt und von einem deutschen Unternehmen für eine Tätigkeit in ihrem Heimatstaat oder einem 

anderen Land eingestellt wird. Die Person darf vor der Tätigkeit nicht in Deutschland beschäftigt gewesen 

sein oder zuvor in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben.  
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3 Beitrag zur freiwilligen privaten Pflegeversicherung als Sonderausgabe   

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat als Revisionsinstanz entschieden, dass neben den Beiträgen zu einer 

privaten Basiskrankenversicherung lediglich die Beiträge zur privaten Pflegepflichtversicherung der Höhe 

nach unbeschränkt als Sonderausgaben im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung abzugsfähig sind. 

Für Beiträge zu einer privaten Pflegezusatzversicherung gelte dies jedoch nicht. Diese Beiträge sind nur 

beschränkt abzugsfähig und wirken sich häufig beim Steuerpflichtigen steuerlich nicht aus. 

Im Ergebnis hatten sowohl das Veranlagungsfinanzamt im Besteuerungsverfahren als auch das Hessische 

Finanzgericht in 1. Instanz so entschieden.  

Die Kläger waren der Auffassung, dass ein Verstoß gegen die Verfassung vorliege, wenn im Fall der 

Pflegebedürftigkeit, insbesondere bei stationärer Pflege, Pflegebedürftige wegen hoher Eigenanteile zu 

„Almosenbettlern“ degradiert würden. Der Staat müsse die Beiträge zur privaten Pflegezusatzversicherung 

daher zumindest steuerlich anerkennen und hierdurch eine gewisse finanzielle Entlastung der 

Steuerpflichtigen fördern. 

Der BFH hingegen vertritt die Auffassung, dass der Gesetzgeber zunächst absichtlich lediglich eine 

Teilabsicherung der Bevölkerung als Vorsorge gegen Pflegebedürftigkeit vorgesehen hat. Nachdem dann 

erkannt worden sei, dass das umlagefinanzierte Pflegeversicherungssystem Lücken aufweise, habe der 

Gesetzgeber als ergänzende förderungswürdige Vorsorge die Pflegevorsorgezulage ins Leben gerufen und 

nicht eine private Pflegezusatzversicherung. Diese Zulage haben die Kläger aber nicht nutzen wollen, weil 

sie die Tarife als ungünstiger einstuften.  

Es ist nach der Entscheidung des BFH jedoch verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn der Gesetzgeber 

lediglich den Teil steuerlich freistellt, den er als verpflichtend einstuft und dem Schutz vor der 

Inanspruchnahme von Sozialhilfe dienen soll.  

4 Terminsache: Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 10.2.2026 

Unternehmen, die ihre monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen nicht zum 10. des Folgemonats 

einreichen bzw. -vorauszahlungen nicht bis zum 13. des Folgemonats leisten möchten, können bis zum 

10.2.2026 für das Jahr 2026 einen Antrag auf eine sog. Dauerfristverlängerung stellen. Es ist eine 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung i. H. v. einem Elftel der Umsatzsteuerzahllast des Vorjahres an das 

Finanzamt zu leisten. Die Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. -zahlungen dürfen jeweils einen Monat 

später abgegeben bzw. gezahlt werden. Quartalszahler müssen keine Sondervorauszahlungen leisten. Die 

Höhe der jeweiligen Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung kann ab dem 1.1.2026 über ELSTER abgerufen 

werden. Die Sondervorauszahlung wird mit der Umsatzsteuervorauszahlung für Dezember verrechnet. 

Achtung: Seit dem 9.10.2025 sind Banken zur Verhinderung von Online-Fehlüberweisungen und Betrug 

verpflichtet, den Empfängernamen mit der IBAN abzugleichen. Stimmen Empfängername und IBAN nicht 

überein, wird die Überweisung zunächst nicht ausgeführt. Der Kunde wird auf einen abweichenden 

Kontoinhaber hingewiesen und kann aktiv auswählen. Mit einer Bestätigung durch den Kunden haftet die 

Bank nicht mehr für Fehlüberweisungen. Dieses gilt insbesondere auch bei Echtzeitüberweisungen. Bei 

Papierüberweisungen gilt diese Regelung nicht. Auf Steuerbescheiden stehen nicht immer die 

Empfängerangaben, sondern mitunter lediglich die IBAN. Es gilt daher, rechtzeitig den Abgleich 

vorzunehmen, um Zahlungsfristen nicht zu verpassen. 
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5 Erhöhung der Mindestvergütung für Auszubildende 

Für Auszubildende, die außerhalb der Tarifbindung liegen, gilt eine Mindestvergütung. Die Höhe der 

monatlichen Mindestvergütung nach dem Berufsbildungsgesetz wurde nun fortgeschrieben. Hier eine 

Übersicht der Mindestvergütungen von 2022 bis 2026 vom 1.1. bis 31.12. des jeweiligen Jahres: 

 

Ausbildungs-

beginn 

1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 3. Ausbildungsjahr 4. Ausbildungsjahr 

2026 724,00 € 854,00 € 977,00 € 1.014,00 € 

2025 682,00 € 805,00 € 921,00 € 955,00 € 

2024 649,00 € 766,00 € 876,00 € 909,00 € 

2023 620,00 € 731,60 € 837,00 € 868,00 € 

2022 585,00 € 690,30 € 789,75 € 819,00 € 

 

Auch die persönlichen Verhältnisse des Arbeitnehmers und die Umstände des Arbeitsverhältnisses, wie 

die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die Familienverhältnisse und sein bisheriges 

Verhalten können zu berücksichtigen sein. 

Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen mittlerer Fahrlässigkeit oder einer vorsätzlichen 

Schadensverursachung liegt beim Arbeitgeber. 

6 Dreizeugentestament – Unterschrift des Erblassers zwingend erforderlich 

Ein Dreizeugentestament ist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch zulässig, wenn der Erblasser sich objektiv 

oder nach übereinstimmender (subjektiver) Überzeugung aller drei Zeugen in so naher Todesgefahr 

befindet, dass eine Errichtung vor dem Bürgermeister oder Notar nicht mehr möglich erscheint.  

Das Oberlandesgericht München (OLG) stellte dazu jedoch klar, dass die Unterschrift des 

unterschriftsfähigen Erblassers zu den zwingenden Erfordernissen eines wirksamen Nottestaments gehört. 

Fehlt sie, liegt ein wirksames Nottestament auch dann nicht vor, wenn zweifelsfrei feststeht, dass der 

Erblasser die Erklärung abgegeben hat. Die Unterschrift des Erblassers ist nur dann entbehrlich, wenn er 

nach eigenen Angaben oder nach der Überzeugung der drei Zeugen nicht schreiben kann. 

In dem Fall aus der Praxis wurde ein Dreizeugentestament niedergeschrieben und von allen unterschrieben, 

außer von der Erblasserin. Da sie wenige Stunden zuvor noch ein ärztliches Formular eigenhändig 

unterzeichnet hatte, gingen die OLG-Richter davon aus, dass sie durchaus in der Lage gewesen wäre, 

selbst zu unterschreiben. Damit erklärte das Gericht das Dreizeugentestament für formunwirksam und 

bestätigte die Entscheidung des Nachlassgerichts, keinen Erbschein aufgrund dieses Testaments zu 

erteilen. 

7 BFH: Grundsteuer „Bundesmodell“ ist verfassungskonform  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 10.12.2025 in drei Verfahren die Revisionen der Steuerpflichtigen 

zurückgewiesen und die Vorschriften des Ertragswertverfahrens als Grundlage für die Berechnung der 

Grundsteuer seit dem 1.1.2025 für das sog. „Bundesmodell“ für verfassungskonform erachtet. 
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Geklagt hatten drei Eigentümer aus Nordrhein-Westfalen, Berlin und Sachsen. Die in Rede stehenden 

Immobilien waren vor 1949 und 1995 gebaut, zwischen 54 und 70 m² groß, teilweise vermietet, teilweise 

selbstgenutzt, gelegen in einfacher Wohnlage von Berlin, einer sächsischen Gemeinde sowie guter 

Wohnlage von Köln. In allen drei Fällen handelte es sich um Eigentumswohnungen. Die zuständigen 

Finanzämter hatten in allen Fällen auf Basis des Ertragswertverfahrens die jeweiligen Grundsteuerwerte per 

1.1.2022 berechnet. Die Kommunen legten diese jeweils bei den Grundsteuerfestsetzungen zugrunde. Die 

Einsprüche gegen die Grundlagenbescheide der Finanzämter blieben erfolglos, ebenso die Klageverfahren 

in erster Instanz vor den Finanzgerichten.  

Die Finanzgerichte der ersten Instanz waren der Auffassung, dass die Bewertungsregeln 

verfassungskonform und die Berechnungen der Grundsteuerwerte durch die jeweiligen Finanzämter 

zutreffend seien. Die Kläger beriefen sich auf Verfassungsverstöße gegen das Grundgesetz, welche sie 

auch im Revisionsverfahren vor dem BFH weiterverfolgten. 

Die Kläger bemängelten neben einer Ermessensunterschreitung auf gesetzgeberischer Ebene insbesondere 

die starken Typisierungen und Pauschalierungen, mit denen das Bundesmodell arbeite. So werde keine 

realitätsgerechte Bewertung erreicht, wenn z. B. objekt-, lage- und ausstattungsspezifische 

Besonderheiten nicht ausreichend berücksichtigt werden würden. Dies betrifft insbesondere 

Grundstücksgröße und Altlasten, zu groß gewählte Bodenrichtwertzonen, über die häufig unzureichende 

Datenmengen vorlägen, zu stark pauschalierte Zu- und Abschläge der Mietniveaustufen, die Art der 

Unterscheidung zwischen einfacher und hochwertiger Ausstattung. Auch werde insbesondere in den 

Großstädten zu wenig unterschieden, ob die Wohnung in einer teuren Gegend oder einem sozialen 

Brennpunkt liege. Die zur Berechnung des Rohertrags des Grundstücks herangezogenen landeseinheitlichen 

Nettokaltmieten seien zu pauschal. 

Der BFH hat klargestellt, dass das Grundsteuer-Reformgesetz nach seiner Auffassung verfassungskonform 

sei und der Bund ohne Einschränkung für die Gesetzgebung zuständig sei. Auch liege keine 

Ermessensunterschreitung vor. Eine Gesetzgebungskompetenz entfalle etwa nicht deshalb, weil eine 

eingeräumte Gestaltungsmöglichkeit vom Gesetzgeber nicht vollständig ausgeübt werde. Der BFH sieht 

gemessen an den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) in den Vorschriften des 

Ertragswertverfahrens keinen Verstoß gegen die Verfassung bzw. den allgemeinen Gleichheitssatz. Der 

Gesetzgeber habe seinen Spielraum bei der Abwägung nicht überschritten. Die mit dem 

Bewertungskonzept verfolgten Ziele werden erreicht, die damit verbundenen Ungleichheiten durch 

Typisierung, Generalisierung und Pauschalisierung seien hinzunehmen, solange sie sich am Regelfall 

orientieren, was vorliegend der Fall ist. Der Gesetzgeber ist demnach nicht gehalten, allen Besonderheiten 

durch Sonderregelungen Rechnung zu tragen. Praktikabilitätserwägungen kann vor Genauigkeit der Vorrang 

eingeräumt werden, um die Festsetzung und Erhebung einer Steuer handhabbar zu halten. Eine 

Abweichung von 30 % nach oben oder unten, gemessen am Durchschnittswert bei der Typisierung zur 

Ermittlung des Bodenrichtwerts, ist grundsätzlich hinzunehmen, da die durchschnittlichen Bodenrichtwerte 

durch Kaufpreise und gutachterliche Tätigkeit ermittelt werden. Es ist nicht möglich, jedes einzelne 

Grundstück wertmäßig individuell im Rahmen der Bodenrichtwertermittlung zu erfassen. 

Auch die pauschalierten Mietniveaustufen nach Nettokaltmieten führen bei der Wertberechnung nach dem 

Ertragswertverfahren zu keiner verfassungswidrigen Ungleichbehandlung. Die vorhandene 

Ungleichbehandlung ist hinzunehmen. Der Gesetzgeber hat das legitime Ziel, den Grundsteuervollzug 

möglichst automatisiert durchzuführen. Dass keine Lageunterscheidung zwischen einzelnen Orts- oder 

Stadtteilen gemacht werde, führe dazu, dass durchschnittlich für Wohnungen in schlechten Lagen ein zu 

hoher, für Wohnungen in guten Lagen ein zu niedriger Ertragswert angesetzt werden könne. Da aber 

bereits nach Belegenheit innerhalb eines Bundeslandes, nach Nettomiete je Quadratmeter Wohnfläche, 

Gebäudeart, Bauart sowie insgesamt 45 unterschiedlichen Parametern bewertet werde, sei das 
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hinzunehmen. Eine Unterscheidung bei Bodenrichtwerten inkludiere auch zu einem gewissen Teil den 

Lagefaktor. 

Steuerpflichtigen bleibt bei einer Abweichung von 40 % und mehr die Möglichkeit des Nachweises eines 

niedrigeren Wertes. Weiterhin könnte die Grundsteuer zum Teil erlassen werden, wenn der normale 

Rohertrag um mehr als 50 % gemindert ist und der Eigentümer dies nicht zu vertreten hat. 

In einem der Revisionsverfahren beim BFH war die Revision verfahrensrechtlich teilweise begründet, da die 

Klägerin neben dem Bescheid über den Grundsteuerwert auch gegen den Folgebescheid 

(Grundsteuermessbescheid) geklagt hatte und das erstinstanzliche Finanzgericht diese als unzulässig 

verworfen hatte. Tatsächlich war die Klage verfahrensrechtlich zulässig, allerdings unbegründet. Im 

Ergebnis ändert sich für jene Klägerin nichts. 

Ob gegen die Entscheidungen noch Verfassungsbeschwerden erhoben werden können, bleibt abzuwarten. 

Der Bund der Steuerzahler sowie Haus und Grund haben eine Verfassungsbeschwerde nach Prüfung der 

vollständigen Urteile angekündigt.  

Keine Konsequenzen hat das Urteil für Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, 

Hessen und Niedersachsen. Zum Ländermodell Baden-Württemberg ist für April 2026 eine mündliche 

Verhandlung angekündigt. 

8 NRW kauft Datenträger zur Aufdeckung von Steuerhinterziehung an 

Die Finanzbehörden gehen zunehmend häufiger gegen Steuerhinterziehung vor bzw. ermitteln beim 

Verdacht auf Steuerhinterziehung. Neben der Bekämpfung von Schwarzarbeit und Kontrollen durch den Zoll 

wurden in jüngerer Vergangenheit schwerpunktmäßig größer angelegte Ermittlungen gegen Kryptohändler 

und -anleger, Vermieter von Unterkünften, die über airbnb inserieren, und Influencer der sozialen Medien 

wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung eingeleitet. Steuergerechtigkeit ist in aller Munde, die 

öffentlichen Kassen benötigen Geld und die staatlichen Organe holen auch bei der Ermittlung durch 

Nutzung digitaler Technik auf. 

Der jüngste „Fang“: Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in Nordrhein-Westfalen hat im 

Dezember 2025 bekannt gegeben, dass es von einem Hinweisgeber einen Datenträger mit belastendem 

Material im Umfang von 1 Terrabyte gekauft hat, der sehr werthaltige Informationen zur Aufdeckung von 

Steuerhinterziehung in großem Stil enthalten soll. 

Insbesondere sollen sich hierauf Kundeninformationen von Dienstleistern mit Geschäftssitzen in den 

Vereinigten Arabischen Emiraten, den Cayman Islands, Hong Kong, Mauritius, Panama, Singapur und 

Zypern befinden. Diese Dienstleistungsfirmen bieten Unterstützung bei der Gründung von 

Auslandsgesellschaften in Niedrigsteuergebieten mit dem Ziel, steuerpflichtige Finanzmittel vor dem 

deutschen Fiskus zu verstecken bzw. die tatsächlichen Beteiligungsstrukturen durch Strohgeschäftsführer 

und -gesellschafter zu verschleiern. 

Das Landesamt hat die Daten geprüft und darunter Menschen mit Wohnsitz in Deutschland und anderen 

Staaten ermittelt. Diese Daten werden derzeit aufbereitet und auch anderen Behörden im Ausland zur 

Verfügung gestellt. Das Bundesministerium der Finanzen, die Bundesregierung sowie die übrigen 

Bundesländer im Inland wurden am 11.12.2025 über den Datenankauf informiert. Zur Höhe der in die 

Übersee-Gesellschaften geflossenen Gelder konnten noch keine Angaben gemacht werden. 

Anleger sollten prüfen, ob sie wissentlich oder unwissentlich wie beschrieben Vermögen angelegt haben 

und entsprechende Belege ordnen. Es sollte schnellstmöglich Kontakt zum Steuerberater aufgenommen 
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werden, insbesondere auch dann, wenn über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens durch die 

Finanzbehörden noch nichts bekannt ist. 

Steuerberater können entsprechende Nacherklärungen anfertigen und je nach Verfahrensstand über den 

richtigen Zeitpunkt einer noch möglichen bzw. nicht mehr möglichen strafbefreienden Selbstanzeige 

beraten. 

9 Vorsteuerabzug bei Übergang von der Kleinunternehmer- zur 

Regelbesteuerung 

Der Gesetzgeber hat mit Wirkung vom 1.1.2025 die Besteuerung der Kleinunternehmen neu geregelt und 

an das EU-Recht angepasst. Dadurch kann es passieren, dass Steuerpflichtige, die von der 

Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen, aufgrund Umsatzüberschreitung im laufenden Kalenderjahr 

zur Regelbesteuerung wechseln müssen. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat sich in einem 

Schreiben vom 10.11.2025 zu damit einhergehenden Besonderheiten beim Vorsteuerabzug und dessen 

Handhabung geäußert. 

In Deutschland ansässige Kleinunternehmen, die im laufenden Kalenderjahr einen Jahresumsatz von 

100.000 € nicht überschreiten und im Vorjahr einen Gesamtumsatz von 25.000 € nicht überschritten 

haben, können ihre Umsätze umsatzsteuerfrei stellen lassen. Sie zahlen also keine Umsatzsteuer, können 

diese auch nicht ausweisen, dürfen aber auch keine Vorsteuer geltend machen, wenn sie Rechnungen 

anderer Unternehmen erhalten. 

Wer von der Kleinunternehmerschaft zur Regelbesteuerung wechselt, ist ab diesem Zeitpunkt 

grundsätzlich zum Vorsteuerabzug berechtigt. Für Rechnungen, die zu einem Zeitpunkt eingegangen sind, 

als das Unternehmen noch ein Kleinunternehmen war, kommt es nach Auffassung des BMF darauf an, ob 

die in der Rechnung ausgewiesenen Leistungen erst nach dem Wechsel für dann regelbesteuerte Umsätze 

verwendet werden. Bei einem umgekehrten Wechsel von der Regelbesteuerung zur 

Kleinunternehmerregelung kann es zu einer Vorsteuerrückforderung des Finanzamtes kommen. 

Die Vorsteuer ist in beiden Fällen grundsätzlich zu berichtigen. In der Praxis wird sich dies in der Regel bei 

Wirtschaftsgütern im oberen Preissegment auswirken, denn eine Vorsteuerabzugsberichtigung findet 

lediglich oberhalb von 1.000 € statt, wenn es sich um die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines 

Wirtschaftsgutes handelt, z. B. Maschinen oder Fuhrpark.  

Das BMF-Schreiben ist auf offene Fälle anzuwenden. Wurde die Umsatzsteuererklärung bis zum 

10.11.2025 abgegeben, darf wahlweise die Altregelung angewendet werden.  

10 Dauerhafte Umsatzsteuerermäßigung ab 1.1.2026 auf 7 % für Speisen in 

Gastronomie, Restaurants & Catering  

Bis zum 31.12.2025 hatten Gastronomiebetriebe für zum Vor-Ort-Verzehr bestimmte Speisen und Getränke 

von den Gästen einheitlich 19 % Mehrwertsteuer zu erheben, für Speisen zum Mitnehmen bzw. Lieferung 

den ermäßigten Steuersatz von 7 %.  Eine zeitlich befristete Umsatzsteuerermäßigung auf Speisen gab es 

während der Coronapandemie. Der Gesetzgeber hat mit dem Steueränderungsgesetz 2025 ab dem 

1.1.2026 dauerhaft eine Umsatzsteuerermäßigung auf 7 % auf Speisen für Gastronomie, Restaurants, 

Cateringservice und vergleichbare Unternehmen beschlossen. Für die Nacht vom 31.12.2025 auf den 

1.1.2026 besteht ein Wahlrecht. Für Getränke bleibt es beim regulären Steuersatz. 

Die Unterscheidung zwischen zubereiteten Speisen zum Vor-Ort-Verzehr bzw. zum Mitnehmen oder durch 

Lieferung entfällt. Es gilt einheitlich der ermäßigte Steuersatz. Betriebe müssen ihre Kassen- und 
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Abrechnungssysteme anpassen, damit ab 1.1.2026 der korrekte Steuersatz ausgewiesen wird. 

Speisekarten, Rechnungen, Steuerausweise auf Gutscheinen und Umsatzsteuervoranmeldungen sind 

entsprechend anzupassen, Kombi-Angebote auf korrekte Aufteilung zu prüfen, ggf.  kann dort der 

Getränkeanteil mit 30 % pauschaliert werden. Ein falscher, weiterhin zu hoher Steuerausweis auf Bons und 

Rechnungen muss auch an das Finanzamt abgeführt werden. Bei Fragen sollte der Rat des Steuerberaters 

vorab eingeholt werden. 

11 Änderungen bei der Sofortmeldung 

Arbeitgeber bestimmter Wirtschaftsbereiche haben die Beschäftigungsaufnahme ihrer Arbeitnehmer 

spätestens am ersten Arbeitstag elektronisch an die Datenstelle der Rentenversicherung zu melden. 

Seit dem 1.1.2026 sind über die bislang verpflichteten Bereiche hinaus auch Beschäftigte sog. 

„plattformbasierter Lieferdienste“ spätestens am Tag der Arbeitsaufnahme anzumelden, außerdem auch 

Beschäftigte im Friseur-, Barber- und Kosmetikgewerbe. Nicht mehr sofortmeldepflichtig sind Beschäftigte 

im Forstgewerbe sowie des Fleischerhandwerks, z. B. Metzger im Einzelhandel. Für sonstige Beschäftigte 

der Fleischwirtschaft, z. B. Schlachthofmitarbeiter, gilt die Sofortmeldepflicht aber weiter. 

Damit verstößt die Regelung gegen das sog. Symmetriegebot. Dieses verlangt, dass Verschlechterungen 

und Verbesserungen der maßgeblichen Umstände gleichbehandelt werden. Ein Versicherer, der sich das 

Recht zur Herabsetzung der Leistung vorbehält, muss daher auch verpflichtet sein, positive Entwicklungen 

in vergleichbarer Weise an die Versicherungsnehmer weiterzugeben. 

12 Mehrarbeitszuschläge für Teilzeitbeschäftigte 

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass eine tarifvertragliche Regelung, nach 

der sämtliche Beschäftigte einschließlich der Teilzeitbeschäftigten Mehrarbeitszuschläge erst ab der 

Überschreitung der Wochenarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte erhalten, eine gesetzlich verbotene 

Diskriminierung der Teilzeitbeschäftigten darstellt. Rechtsfolge ist die gerichtliche „Anpassung nach oben“ 

mit der Folge, dass auch bei Teilzeitbeschäftigten die Überschreitung ihrer individuellen Wochenarbeitszeit 

die tarifvertragliche Zuschlagspflicht auslöst. 

Dieser Entscheidung lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Im Manteltarifvertrag für die 

Beschäftigten im Einzelhandel im Land Brandenburg (MTV) haben die Tarifvertragsparteien einen 

Mehrarbeitszuschlag von 25 % bei Überschreitung der tarifvertraglichen Wochenarbeitszeit für 

Vollzeitbeschäftigte von grundsätzlich 38 Std. geregelt. Eine Arbeitnehmerin war als Teilzeitkraft im Verkauf 

tätig. In einem Zeitraum von 6 Monaten leistete sie über ihre vertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit 

hinausgehend 62 Arbeitsstunden, jedoch in keiner Woche mehr als 38 Arbeitsstunden. Sie verlangte mit 

ihrer Klage unter dem Gesichtspunkt ihrer Diskriminierung als Teilzeitbeschäftigter gegenüber vollzeitig 

Beschäftigten die Zahlung von Überstundenzuschlägen für 62 Stunden. Dies hatte der Arbeitgeber unter 

Verweis auf die tarifvertragliche Regelung und den grundgesetzlichen Schutz der Tarifautonomie 

verweigert. 

Auch das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 26.11.2025 entschieden, dass Teilzeitbeschäftigten der 

tarifvertragliche Mehrarbeitszuschlag zusteht, wenn sie ihre individuelle wöchentliche Arbeitszeit 

proportional zur Zuschlagsgrenze für Vollzeitbeschäftigte überschreiten. 



 

MandantenInfo Jan/Feb 2026 • Seite 10 von 11 

13 Gesetzlicher Mindestlohn – Keine Erfüllung durch Firmenwagen 

Der gesetzliche Mindestlohnanspruch kann durch die Überlassung eines Firmenwagens nicht erfüllt 

werden. Das Mindestlohngesetz verlangt eine Zahlung von Geld. Ein Firmenwagen kann nicht zur Erfüllung 

der Mindestlohnpflicht angenommen werden. 

Ein Arbeitgeber muss also zusätzlich zu den wegen Überlassung eines Firmenwagens bereits entrichteten 

Sozialversicherungsbeiträgen auch Beiträge auf den gesetzlichen Mindestlohn zahlen, da durch die 

Überlassung eines Firmenwagens der Mindestlohnanspruch nicht erfüllt wird. Mit seiner vom Gesetz 

angeordneten Entstehung werden hierauf Sozialversicherungsbeiträge fällig. Diese sind nicht durch die 

wegen der Überlassung des Firmenwagens bereits gezahlten Beiträge abgegolten. 

So hat bereits das Bundesarbeitsgericht 2016 entschieden, dass der Anspruch auf den gesetzlichen 

Mindestlohn erst erfüllt ist, wenn die für den Kalendermonat gezahlte Bruttovergütung den Betrag erreicht, 

der sich aus der Multiplikation der Anzahl der in diesem Monat tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden mit 

dem gesetzlichen Mindestlohn ergibt. 

14 „Düsseldorfer Tabelle“ seit dem 1.1.2026 

Die vom Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer Tabelle“ wurde zum 1.1.2026 

geändert. Gegenüber der Tabelle 2025 sind die Bedarfssätze minderjähriger und volljähriger Kinder 

angehoben worden. Außerdem sind die Anmerkungen zur Tabelle um Regelungen des angemessenen 

Selbstbehalts bei der Inanspruchnahme von Kindern auf Elternunterhalt und von Großeltern auf 

Enkelunterhalt ergänzt worden.  

Die in der Tabelle ausgewiesenen Richtsätze sind Erfahrungswerte, die den Lebensbedarf des Kindes 

ausgerichtet an den Lebensverhältnissen der Eltern und an seinem Alter auf der Grundlage 

durchschnittlicher Lebenshaltungskosten typisieren, um so eine gleichmäßige Behandlung gleicher 

Lebenssachverhalte zu erreichen. 

Zum 1.1.2026 betragen die Regelsätze bei einem Nettoeinkommen des/der Unterhaltspflichtigen bis 2.100 

€: 

• 486 € für Kinder von 0 – 5 Jahren 

• 558 € für Kinder von 6 – 11 Jahren 

• 653 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und 

• 698 € für Kinder ab 18 Jahren. 

 

Die Sätze steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze. 

Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf unter 

https://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Schnellzugriff – Düsseldorfer Tabelle. 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir gerne 

zur Verfügung. 
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In eigener Sache…  

Melde ich schon einmal meinen Urlaub an: Ab dem 16/03 bis zum 02/04. 2026 sind mein Mann und ich 

unterwegs. Das Team steht natürlich wie immer für Sie bereit und wir kommen auch wieder. Versprochen! 

Zudem bleibt unsere Kanzlei am 12.02.26 - an Weiberfasnacht also - ab 12:00 Uhr und am Rosenmontag 

16.02. -dann aber ganztägig - geschlossen. Sowohl Sie als auch wir werden die freien Tage wohl zu feiern 

wissen.       Viel Spaß! 

Freitag erreichen Sie uns zu den üblichen Zeiten. Genauso ab Nelkendienstag wie gewohnt. Ich freue mich 

auf Sie. 

 

 

Christine Hartwig, StBin  


